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IN DIE ZUKUNFT
Das Land Steiermark hat den 
„Regress neu“ eingeführt.
 Wer zahlt jetzt – und wie viel?

GUT INFORMIERT
Wer bietet welche Betreuung? 
Alle wichtigen Anbieter und 
Kontakte auf einen Blick

UND UMSORGT
Berührende Erlebnisse in steirischen 
Betreuungseinrichtungen und 
bei Mobilen Diensten
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WOHNUNGSANPASSUNG. Umbau 
und behindertengerechte Adaptierun-
gen, Magistrat Graz, Referat Barriere-
freies Bauen, Stadtbaudirektion Graz, 
Tel. 0316/ 872-0. Informationsbro-
schüre: „Mehr Wohnqualität – Tipps 
gegen Unfälle in der zweiten Lebens-
hälfte“, Bestellung: Tel. 05 77077-2800

HEILBEHELFE UND HILFSMITTEL.  
Bundessozialamt – Landesstelle Stei-
ermark, Tel. 05 9988, Online-Informa-
tion auf www.pflegedaheim.at

PFLEGEGELD. Pflege- und Sozialtele-
fon: 0800 201010. Pflegeserver Land 
Steiermark: www.pflege.steiermark.
at. Broschüre „Pflegegeld in der Stei-
ermark“, Bestellung: Tel. 0316/877-
3524.

TAGESBETREUUNG. Pflege- und Sozi-
altelefon: 0800 201010. Pflegeserver 
Land Steiermark: www.pflege.
steiermark.at. Gemeinden und Be-
treuungsunternehmen

BETREUTES WOHNEN. Pflege- und 
Sozialtelefon: 0800 201010. Verschie-
dene Anbieter im Seniorenhandbuch 
der Stadt Graz, Bestellung: 
Tel. 0316/872-6391

MOBILE DIENSTE. Pflege- und So-
zialtelefon: 0800 201010. Sanitäts-
direktion der Landesregierung, Tel. 
0316/877 3522; Sozialamt der Stadt 
Graz, Tel. 0316/ 872-6420 oder 6406. 
Fünf Träger organisationen in der Stei-
ermark (siehe Seite 15); Broschüre 
„Mobile Pflege - und Betreuungsdien-
ste“,  Bestellung: Tel. 0316/877-3524

 

24-STUNDEN-BETREUUNG.  Pflege- 
und Sozialtelefon: 0800 201010; 
Caritas Steiermark, Tel. 08 1024 2580; 
Hilfswerk Steiermark, Tel. 08 1082 
0024 oder 0676-8241 8833; Volks-
hilfe GmbH, Tel. 02622/82200 6490 
oder 0676-8676;  

Broschüre „24-Stunden-Betreuung zu 
Hause“, Bestellung: Tel. 0800 202074

PFLEGEHEIME. Pflege- und Sozial-
telefon: 0800 201010. Über die ver-
schiedenen Anbieter informieren die 
Bezirkshauptmannschaften und das 
Seniorenhandbuch der Stadt Graz, 
Bestellung: Tel. 0316/872-6391.  Pfle-
geplatzbörse der Volkshilfe auf www.
mein pflegeplatz.at; Pflegeserver Land 
Stmk: www.pflege.steiermark.at  

PATIENTINNEN- UND PFLEGEOMBUT-
SCHAFT STEIERMARK. Tel. 0316/877-
3350; Broschüre der Patientenvertre-
tung des Landes Steiermark „Patien-
tenrechte“, Bestellung: 
Tel. 0316/877-3318

ANWALTSCHAFT FÜR MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNG. Tel. 0316/877-
2745; Broschüre der Anwaltschaft für 
 Menschen mit Behinderung, 
Download: www.behindertenanwalt.
steiermark.at 

KURSE UND PFLEGEBERATUNG. Pfle-
ge- und Sozialtelefon: 0800 201010; 
Kontaktdetails über Hauskranken-
pflegeorganisationen. www.sani-
taetsdirektion.steiermark.at; Selbst-
hilfegruppen in der Steiermark: www.
fgoe.org oder www.selbsthilfe.at

PALLIATIVBETREUUNG. Pflege unheil-
bar Kranker und Sterbender sowie 
Unterstützung der Angehörigen; Ko-
ordination der Palliativbetreuung: Tel. 
0316/340-5583

HOSPIZBEGLEITUNG. Landesge-
schäftsstelle Hospiz Steiermark, 
Tel. 0316/ 3915 700; Steirischer 
 Hospiz- und Palliativführer, Bestel-
lung: Tel. 0316/340-5583

STEIRISCHER PFLEGEKOMPASS. 
Bestellung: 0800 201010 (Pflege- und 
Sozialtelefon)  
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EDITORIAL
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Tagsüber in 
Gesellschaft 
Vereinsamung im 
Alter? Von wegen! 
Zu Besuch in einer 
Tagesbetreuungs-
stätte.

Ein neues Leben
Mit dem Umzug ins Pflege-
heim ändert sich der Alltag. 
Ein Lokalaugenschein, der 
dennoch Mut macht.

Finanzielle 
Unterstützung
Wer pflegebedürftig ist, 
hat Anspruch auf Pfle-
gegeld. Die wichtigsten 
Fragen und Antworten.

Daheim ist daheim
Pflege macht mobil – und 
betreut Klienten dort, wo 
sie sich am wohlsten fühlen: 
zu Hause. Eine Tour mit der 
Hilfe auf vier Rädern.

Ab Seite

Ab Seite

Ab Seite

Ab Seite

Seien wir ehrlich: Pfle-
gebedürftigkeit ist ein 
Thema, mit dem wir uns 
kaum auseinandersetzen, 
zumindest so lange, bis es 
uns nicht aktuell selbst be-
trifft. Nichtsdes toweniger 
ist  das  Thema ein brand-
heißes: Rund 73.000 Men-
schen aus allen Altersgrup-
pen sind in der Steiermark 
pflegebedürftig, und man 
kann allein aufgrund der 
stetig steigenden Lebens-
erwartung davon ausge-
hen, dass diese Zahl in 
den nächsten Jahren noch 
steigen wird. 

Ein massives Dilemma 
beim Thema Pflege ist die 
oftmals fehlende Informa-
tion.Sowohl für die, die 
in die Situation kommen, 
Pflege in Anspruch neh-
men zu müssen, als auch 
für jene, die mit der Pflege-
bedürftigkeit von Angehö-
rigen konfrontiert sind. 

Wo finde ich Unterstüt-
zung, wo zuverlässigen 
Rat? Kann die Pflege zu 
Hause stattfinden oder 
muss eine stationäre Ein-
richtung beansprucht wer-
den? Und welche Einrich-
tung wäre dann die beste? 
Gibt es auch alternative 
Möglichkeiten der Pflege 
und des Wohnens? Und vor 
allem: Wer kann, soll, muss 
das alles bezahlen?

Der Steirische Pflegekom-
pass der Kleinen Zeitung 
gibt – erstmals in einer 
Broschüre gebündelt – auf 
die wichtigsten Fragen 
umfassende Antworten. 
Er führt all die Menschen, 
die mit Pflegebedürftigkeit 
konfrontiert werden, in 
leicht nachvollziehbaren 
Schritten durch den Markt 
der  Möglichkeiten. 
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Damit Pflege 
in Zukunft 
leistbar bleibt
Weniger Heimbetten, mehr Unterstützung für pflegende 
Angehörige: Das ist das Ziel des neuen „Bedarfs- und 
Entwicklungsplans Pflege für die Steiermark“.

Erst im September 2008 beschloss der 
Steirische Landtag die Abschaffung 
des Pflege-Regresses. Grundsätzlich 

gut gemeint, hatte dieser Beschluss zur 
Folge, dass die Aufnahmen in den Pflege-
heimen nahezu explodierten und damit 
auch die Kosten für stationäre Pflege: von 
180 Millionen Euro (2005) auf 350 Millio-
nen (2010). Das entspricht einer Ausga-
bensteigerung von 95 Prozent in nur fünf 
Jahren. 

ZIELE BIS 2020
Mit einem Meilenstein wartete jetzt Lan-
desrätin Kristina Edlinger-Ploder auf: dem 
„Bedarfs- und Entwicklungsplan Pflege für 
die Steiermark“ (BEP). Dafür wurden erst-
mals seit 13 Jahren alle relevanten Daten 
zum tatsächlichen Bedarf im Pflegebereich 
gesammelt. Anhand dieser Zahlen wurden 

im BEP konkrete Ziele bis zum Jahr 2020 for-
muliert. Edlinger-Ploder hat im Vorfeld auch 
Pfle geeinrichtungen, Trägerorganisationen 
und Betroffene eingebunden und ermög-
licht allen Beteiligten somit eine lang fristige 
Planung. 

DIE ECKDATEN
Beispiel Pflegebetten: In der Steiermark gibt 
es rund 12.000 Pflegeplätze in Heimen und 
stationären Einrichtungen. Davon sind 1500 
nicht belegt. Zum Teil aus organisatorischen 
Gründen (z. B. Umbauten), zum Teil, weil die 
Nachfrage in einigen Regionen fehlt. Insbe-
sondere die Bezirke Bad Radkersburg, Murau 
und Deutschlandsberg sind überversorgt, 
in urbanen Zentren gibt es noch Bedarf. Die 
Studien zum Pflegeplan haben ergeben, 
dass die Steiermark bis 2020 wegen des 
stark steigenden Anteils der Senioren 2310 

FAKTEN

PFLEGEHEIME. Bei der sta-
tionären Pflege gab es in 
der Steiermark eine Stei-
gerung von 73 Prozent in 
13 Jahren. Zählte man 1998 
7046 Pflegebetten, sind es 
2011 bereits 12.177. Die 
Kosten schnellten seit 2005 
von 180 Millionen Euro auf 
derzeit 350 Millionen Euro. 
Das entspricht einer Ausga-
bensteigerung von 95 Pro-
zent in nur fünf Jahren. 

MOBILE PFLEGE.  Derzeit 
werden 15.000 Klienten 
mobil betreut. 2009 zählte 
man 1,5 Millionen Hausbe-
suche. Die Kosten betragen 
48 Millionen Euro, die sich 
Klienten (37 Prozent), Land 
Steiermark (34 Prozent), Ge-
meinden (25 Prozent) und 
Krankenkassen (4 Prozent) 
teilen. 

BETREUTES WOHNEN. Das 
Angebot an Betreutem 
Wohnen wird stark ausge-
baut. 2006 gab es 23 Plätze, 
derzeit sind 707 Plätze in 
Betrieb, weitere Zusagen für 
572 Plätze wurden erteilt. 

PFLEGE DAHEIM. 70 Pro-
zent der Pflegebedürftigen 
werden zu Hause gepflegt. 
30 bis 50 Prozent der pfle-
genden Angehörigen leiden 
unter Reizbarkeit, Schlaf-
störungen, depressiven Ver-
stimmungen und psychoso-
matischen Beschwerden. 

STRUKTURANALYSE. Die An-
zahl von Hochbetagten über 
75 Jahren wird bis ins Jahr 
2020 erheblich zunehmen, 
vor allem aufgrund der stei-
genden Lebenserwartung. 
Gleichzeitig gibt es ein Ab-
sinken der Kinderzahl von 
1,5 Kinder (1971) auf 1,2 
Kinder (2009) pro Frau. 

ANGEHÖRIGEN-REGRESS
Mit 1. August ist in der Steiermark ein 
Pflege-Regress in Kraft getreten. Wer 
künftig einen Ehegatten, einen Elternteil 
oder ein Kind im Pflegeheim unterbringt, 
muss einen Kostenbeitrag leisten, sofern 
der Pflegebedürftige nicht selbst dafür 
aufkommen kann. Für alle, die bereits jetzt 
im Pflegeheim untergebracht sind, tritt die 
Regelung erst mit 1. Jänner 2012 in Kraft.
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zusätzliche Pflegebetten braucht. Diese wer-
den künftig zielgenau nach Bedarf bewilligt.

MOBIL VOR STATIONÄR
Damit die Pflege leistbar bleibt, müssen 
Alternativen zu teuren Pflegeheimplätzen 
forciert werden. Pflegebedürftige der Pflege-
stufen 1 bis 3 werden – ausgenommen so-
zial, pflegerisch oder medizinisch indiziert –
nicht mehr in Pflegeheimen aufgenommen. 
Gleichzeitig müssen pflegende Angehörige 
besser unterstützt werden, denn rund 70 
Prozent aller Pflegebedürftigen in der Steier-
mark werden derzeit zu Hause gepflegt. Um 
den pflegenden Angehörigen ihre Arbeit zu 
erleichtern, hat Edlinger-Ploder eine Reihe 
von Neuerungen in Planung:  Die Mobile 
Pflege wird ausgebaut, alternative Angebote 
wie Tageszentren und Betreutes Wohnen 
werden erweitert. Hilfsangebote wie das 

Pflegemanagement oder der 4. Dienst (siehe 
Spalte rechts) werden eingeführt. 

DER PERSONALENTWICKLUNGSPLAN
Es gibt einen eklatanten Mangel an di-
plomiertem Personal. Ein von Edlinger-Plo-
der in Auftrag gegebener Personalentwick-
lungsplan soll Abhilfe schaffen: Im Be reich 
der Spitäler soll für Nicht-Pflegetä tigkeit 
eine neue Gruppe von Beschäftig ten („haus-
wirtschaftlicher Dienst“) geschaffen wer-
den, um diplomiertes Personal für Pflegehei-
me und Haus krankenpflege freizuspielen. 
Neue Aus bildungsmodelle sind in Vorberei-
tung. Angehörigenbeiräte in Pflegeheimen 
und auf Landesebene werden in Zukunft 
gewährleisten, dass Wünsche und Anliegen 
von Pfleglingen und Angehörigen rasch an 
Politik und Verantwortliche herangetragen 
werden.

PFLEGEHEIMBEDÜRFTIGKEIT
Seit 1. August gilt, dass bei einer Heim-
unterbringung erst ab Pflegestufe 4 eine 
Kostenübernahme durch die öffentliche 
Hand möglich ist. Diese Regelung trifft nur 
neu eintretende Personen und gilt nicht 
rückwirkend. Eine Kostenübernahme für 
eine Heimpflege in den Pflegestufen 1 bis 
3 kann jedoch aus sozialen, pflegerischen 
oder medizinischen Gründen erfolgen.

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEHEIME
Seit 11. Mai arbeiten Vertreter von Pflege-
heimbetreiben, Sozialhilfeverbänden, dem 
Gemeindebund, Städtebund und dem Land 
Steiermark gemeinsam in einer erstmals 
ins Leben gerufenen ARGE Pflegeheime. 
Fachleute können bei Entscheidungen über 
Bau, Personal, Kontrolle und Normkosten-
modell ihre Erfahrungen einbringen und 
mitgestalten. 

IN PLANUNG

KURZZEITPFLEGE soll als 
eigenes Modell in Pflege-
heimen organisiert werden, 
um pflegenden Angehö-
rigen zu ermöglichen, bis 
zu drei Monate Entlastung 
für Ausbildung, Urlaub, 
Auslandsaufenthalt etc. in 
Anspruch zu nehmen. 

ÜBERGANGSPFLEGE
Pati enten, die nach einem 
Kran kenhausaufenthalt für 
den Alltag in den eigenen 
vier Wänden noch nicht 
mobil genug sind, werden 
im Spital auf die Entlassung 
vorbereitet. Dazu werden an 
Krankenhäusern eigene Ab-
teilungen für Re mobilisation 
und Nachsorge errichtet.

CASE-&-CARE-MANAGE-
MENT in den Bezirken soll 
künftig Pflegebedürftige 
und Angehörige über Mög-
lichkeiten der Pflege und 
Pflegefinanzierung aufklä-
ren, eine Angebotsübersicht 
liefern und gemeinsam ei-
nen Plan erarbeiten, wie die 
Pflege individuell am besten 
organisiert werden kann. 

ANGEHÖRIGENBEIRÄTE 
sollen in Zukunft Anliegen 
der zu Pflegenden und der 
Angehörigen auf kurzem  
Weg an Politik und Verant-
wortliche herantragen.

DER 4. DIENST versteht sich 
als „Anwesenheits- und 
Be suchsdienst“ und kann 
An gehörige entlasten (z. 
B. für einen sorgenfreien 
Einkauf), aber auch Pfle-
gebedürftigen ein soziales 
Beziehungsnetz werk er-
halten. Gedacht ist an ein 
Netzwerk von Freiwil ligen, 
die dafür einen gerin gen 
Kostenersatz erhalten und 
über Trägerorganisatio nen 
angefordert werden.

Langfristige Planung gibt Hoffnung, 
dass niemand Angst vor em Altern ha-
ben muss, weil es für jeden das richtige 
zu Zuhause gibt  BEGSTEIGER, BINDER
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„ Unser Ziel 
heißt: mobil 
vor stationär“
Gesundheitslandesrätin Kristina Edlinger-
Ploder über die Inhalte und Maßnahmen ihres 
Pflegebedarfs- und Entwicklungsplans und warum 
sie lieber in Menschen als in Steine investiert.

E rstmals seit 1945 ist die Zuständigkeit 
für alle Bereiche der Pflege vom Sozial-
ressort in das nun von ihnen verwalte-

te Gesundheitsressort  gewandert. Warum?
KRISTInA EdLInGER-PLOdER: Wir sind im 
Zuge der Reformbemühungen für die Stei­
ermark zur gemeinsamen Überzeugung ge­
langt, dass Menschen, die Pflege brauchen, 
keine „Sozialfälle“ sind. So wie jeder Mensch 
von der geburt an das Recht auf gesund­
heitserhaltende Maßnahmen und medizi­
nische Versorgung in allen Lebenslagen hat, 
so haben Steirer das Recht auf eine ihren 
Bedürfnissen angepasste Pflege.

Die Kosten für Pflegeleistungen sind in den 
vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. 
Ist die Pflege langfristig gesichert?
EdLInGER-PLOdER: Mit den Reformen, die 
wir jetzt in allen Bereichen angepackt ha­
ben, ja. Im gesundheitsbereich und bei den 
Spitälern, damit wir diesen hohen medizi­
nischen Standard auch in Zukunft garan­
tieren können, und in der Pflege, damit sie 
leistbar bleibt. Es ist aber nicht nur eine Fra­
ge des geldes, sondern auch die Frage, ob 
wir in Zukunft genügend „Hände“ haben, 
um gute Pflege zu sichern.

Wie soll das gehen?
EdLInGER-PLOdER: Mit dem Pflegebe­
darfs­ und Entwicklungsplan (BEP) habe ich 
erst kürzlich eine umfassende Bestands­
aufnahme, eine Vorschau bis 2020 und 
einen Handlungskatalog vorgelegt. Unser 
Programm für die Zukunft heißt „Mobil vor 
stationär“. 70 Prozent der Pflegebedürftigen 

werden in der Steiermark noch zu Hause 
von Angehörigen gepflegt, die wir bei der 
Pflege massiv unterstützen und entlasten 
wollen.

In welcher Form wird das passieren?
EdLInGER-PLOdER: Durch den Ausbau der 
mobilen Dienste, durch alternative Ange­
bote wie Betreutes Wohnen und Tageszen­
tren sowie durch Maßnahmen wie dem 
4. Dienst, durch den wir Pflegenden mehr 
Frei­ und Erholungszeit verschaffen wollen. 
Auch Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim 
oder Übergangspflege im Spital sind kom­
mende Maßnahmen, die Entlastung brin­
gen werden.

Die Wiedereinführung des Pflege- Regresses 
ist aber nicht unumstritten ...
EdLInGER-PLOdER: Der Regress ist die 
sanfte Erinnerung an den „generationen­
vertrag“, das heißt, man darf von Kindern 
erwarten, dass sie für ihre Eltern, wenn sie 
ein Pflegeheim in Anspruch nehmen, einen 

PFLEGEREGRESS bedeutet 
„angemessene Rückfor­
derung“ der öffentlichen 
Hand an Angehörige, wenn 
die Heimpflegekosten für 
einen Elternteil, einen Ehe­
gatten bzw. ein Kind höher 
sind als dessen Einkünfte 
(Einkommen/Pension/
Vermögen).

GEnERATIOnEnVERTRAG 
Der Begriff entstand mit 
dem Umlageverfahren in 
der Rentenversicherung. Er 
bedeutet, dass jeweils die 
Erwerbstätigen mit ihren 
Beiträgen in die Rentenver­
sicherung für die aus dem 
Erwerbsleben ausgeschie­
dene generation zahlen 
und dabei einen Anspruch 
auf ähnliche Leistungen der 
nachfolgenden generatio­
nen erwerben. 

UnTERHALTSRECHT
geschichtlich gesehen 
fanden sich bereits im rö­
mischen Recht – im Corpus 
Iuris Civilis ­ Ansätze einer 
Art „Unterhaltsrecht“, basie­
rend auf der Verpflichtung, 
für nahe Angehörige einzu­
stehen. Nachdem auch in 
Österreich das Allgemeine 
Bürgerliche gesetzbuch seit 
Anfang 1812 auf das Corpus 
Iuris Civilis neben anderen 
Rechtsquellen aufbaut, geht 
somit auch das österreichi­
sche Unterhaltsrecht (Ehe­
recht, Familienrecht) vom 
grundsatz der individuellen, 
wechselseitigen Unterhalts­
pflicht bzw. dem Unter­
haltsrecht zwischen nahen 
Familienangehörigen aus.

PFLEGESTUFEn sagen aus, 
wie viel Pflege man braucht. 
Es gibt sieben Pflegestufen, 
von denen abhängt, wie viel 
Pflegegeld man bekommt. 

GLOSSAR

Landesrätin 
Kristina Edlin-
ger-Ploder hat 
zukunftswei-
sende Reformen 
im steirischen 
Gesundheits-
bereich in die 
Wege geleitet 
MARTIN WIESNER (2)
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sozial gestaffelten und so gemäßigten Bei­
trag leisten. Der Regress ist allerdings auch 
eine Notwehrmaßnahme der Länder gegen­
über dem Bund, denn die Frage der Pflege­
finanzierung muss dringend gelöst werden.

Neu ist auch, dass das Land Pflegebedürf-
tige der Pflegestufen 1 bis 3 – außer in be-
sonderen Fällen – im Pflegeheim nicht mehr 
finanziell unterstützt.
Edlinger-Ploder: Es gab in den ver­
gangenen Jahren eine massive Zunahme 
bei Pflegeheimaufnahmen in den Pflege­
stufen 1 bis 3. Das sind aber vielfach Men­
schen, die selber lieber zu Hause blieben, 
wenn es die entsprechende Pflege oder 
Hilfestellung gäbe. Wie erwähnt, sollen hier 
alternative Wohnformen oder neue mobile 
Angebote Abhilfe schaffen. Überhaupt ist 
mein Credo, dass wir weniger in Steine, 
aber viel mehr in Menschen, also in gut 
ausgebildetes und ausreichendes Pflege­

personal sowie in persönliche Zuwendung 
investieren müssen.

An der Aufklärung, welche Pflege für einen 
Menschen die optimale ist, hapert es noch. 
Was planen Sie in diese Richtung?
Edlinger-Ploder: Die Fülle der Angebote 
und Möglichkeiten, die Behördenwege und 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten in 
der Pflege stellen manche Menschen vor 
große Probleme. Mit einem Case-&-Care-
Management wollen wir in allen Bezirken 
Anlaufstellen schaffen, welche die indivi­
duell beste Pflege ausfindig machen und 
überdies beim Organisieren helfen.

Abschließend: Wie würden Sie im Falle des 
Falles selbst gerne gepflegt werden?
Edlinger-Ploder: Ich möchte mit Hilfe der 
mobilen Angebote so lange wie möglich da­
heim leben, habe aber auch keine Angst da­
vor, eines unserer qualitativen Pflegeheime 
in Anspruch nehmen zu müssen.

Hofgasse 12, 8010 Graz
Tel. 0316/877-3199
Mo–Do 7.30–15.00 Uhr
Fr 7.30–14.00 Uhr

Telefonische
Terminvereinbarungen
ersparen Wartezeiten.

Sozial- und Pflegeservicestelle des Landes Steiermark
Informations- und Beratungsstelle für den

gesamten Sozial- und Pflegebereich

au
ge

np
au

se
.a

t

0800/201010
Wir informieren und
beraten Sie gerne!

Sozial- und
Pflege-Telefon

zum Nulltarif

www.pflege.steiermark.at

(Anzeige)
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Pflege 
finanziell 
unterstützt
Wer pflegebedürftig ist, hat Anspruch 
auf Pflegegeld. Die Höhe hängt vom 
nötigen Pflegeaufwand ab, der bei einer 
ärztlichen Untersuchung festgestellt 
wird. Die wichtigsten Fragen und 
Antworten zum Thema Pflegebedarf 
und Pflegegeld.

??

??

??

??

??

Was ist die PatientInnen und 
Pflegeombutschaft?
REnATE SKLEdAR:	Wir	
beraten	Pflegebedürftige	
und	deren	Angehörige,	die	
Mobile	Dienste	in	Anspruch	
nehmen	oder	in	einem	
Pflegeheim	sind,	wenn	sie	
information	brauchen	oder	
Probleme	haben.	Die	Bera-
tung	ist	kostenlos.	

Was sind die häufigsten 
Anliegen?
SKLEdAR:	Bei	den	Mobilen	
Diensten	gibt	es	so	gut	wie	
keine	Beschwerden.	in	der	
Heimpflege	sind	wir	für	die	
Wahrung	und	Sicherung	
der	Rechte	der	Bewohner	
da.	Wir		klären	Beschwerden	
beispielsweise	bezüglich	
Pflege	oder	Besuchsrecht	
auf,	hinterfragen	Heim-
rechnungen,	klären	sozial-
rechtliche	Anliegen	wie	die	
Übernahme	von	Therapie-
kosten.	Dabei	geht	es	uns	
aber	nicht	nur	um	den	Ein-
zelfall:	Erkennen	wir	struk-
turelle	Mängel,	melden	wir	
das	den	gesetzgebenden	
Stellen.

Wie kann man so lange 
wie möglich seine Selbstbe-
stimmtheit bewahren?
SKLEdAR:	Zu	einem	wür-
digen	Altern	gehört	auch,	
dass	man	für	sich	selbst	
rechtzeitig	eine	Entschei-
dung	trifft,	welche	Betreu-
ungsform	man	anstrebt:	So	
kann	man	selbst	bestim-
men.	Sonst	treffen	andere	
die	Entscheidung.	

Mag. Skledar, PatientInnen- 
und Pflegeombudsfrau KK

EXPERTIN

ab wann besteht Pflegebedarf?
Pflegebedarf	(im	Sinne	der	Pflege-

geldgesetze)	liegt	dann	vor,	wenn	
jemand	aufgrund	eines	geistigen	oder	
körperlichen	Leidens	bei	den	Tätigkeiten	
des	täglichen	Lebens	auf	die	Hilfe	anderer	
angewiesen	ist.

Was ist Pflegegeld?
Pflegegeld	ist	eine	zweckgebundene	

(Zuschuss-)Leistung	des	Landes,	mit	
dem	Mehraufwendungen	für	Pflege	und	
Betreuung	pauschaliert	abgedeckt	werden	
können.	Pflegegeld	stellt	kein	Einkommen	
dar	und	soll	den	Pflege-	und	Betreuungs-
bedürftigen	ein	selbstbestimmtes	Leben	
ermöglichen.	

Wer kann Pflegegeld bekommen?
1.	Wer	ständigen	Betreuungs-	und	

Hilfe	bedarf	von	mehr	als	60	Stunden	
monatlich	hat	–	und	dies	für	mindestens	
sechs	Monate	durchgehend.
2.	Bedingung	ist	der	gewöhnliche	Aufent-
halt	in	Österreich.	
3.	Menschen,	welche	die	österreichische	
Staatsbürgerschaft	oder	die	Staatsbürger-

schaft	eines	EU-Mitgliedsstaates	besitzen.	
Bei	Härtefällen	gibt	es	Ausnahmen	für	
Menschen	aus	Nicht-EU-Staaten.			
4.	Die	Bewilligung	von	Pflegegeld	ist	unab-
hängig	vom	Alter.

Wie kommt man zum Pflegegeld?
Wer	Pensionsbezieher	ist,	stellt	den	

Antrag	bei	seiner	Pensionsstelle.	Wer	
keine	eigene	Pension	bezieht,	bringt	den	
Antrag	über	seine	Wohnsitzgemeinde	
oder	seine	Bezirkshauptmannschaft/
Magistrat	bei	der	Pflegegeldstelle	des	
Amtes	der	Steiermärkischen	Landesre-
gierung	ein,	wo	auch	Antragsformulare	
vorliegen.	Download	im	internet	unter	
www.soziales.steiermark.at/cms/bei-
trag/10036128/5361.	Ab	1.	Jänner	2012	
sind	alle	Anträge	bei	der	Pensionsversi-
cherungsanstalt	zu	stellen.

Was ist eine Pflegestufe?
Pflegestufen	sagen	aus,	wie	viel	Pflege	

man	braucht.	Es	gibt	sieben	Pflegestufen,	
von	denen	abhängt,	wie	viel	Pflegegeld	
man	bekommt.	Pflegegeld	wird	12	Mal	im	
Jahr	ausbezahlt.		

Selbstbestimmt zu leben 
bringt Qualität ins alter. 
Pflegegeld soll das 
ermöglichen CORBiS
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Pflegestufen
	 154,20 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	

mehr als 60 Stunden monatlich

	 284,30 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 85 Stunden monatlich

	 442,90 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 120 Stunden monatlich

	 664,30 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 160 Stunden monatlich

	 902,30 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 180 Stunden monatlich 
und außergewöhnlicher 	
Pflegeaufwand

	 1.260,00 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 180 Stunden monatlich, 
der zeitlich nicht koordinierbar 
und auch in der Nacht zu erbrin-
gen ist. Wegen einer möglichen 
Eigen- oder Fremdgefährdung ist 
die dauernde Anwesenheit einer 
Pflegeperson nötig

	 1.655,80 EUR	 �Pflegebedarf durchschnittlich 	
mehr als 180 Stunden monat-
lich, wobei keine zielgerichteten 
Bewegungen möglich sind oder 
ein gleich zu achtender Zustand 
vorliegt

1
2
3
4
5

6

7

Herr Lautner, Sie sind Geschäftsführer der Neuen 
Lebensräume, welche Leistungen umfasst das An-
gebot Ihres Sozialmedizinischen Pflegedienstes?
Gottfried Lautner: Wir bieten sämtliche 
Pflege- und Betreuungsleistungen der Mobi-
len Dienste, von der Hauskrankenpflege über 
die Altenhilfe bis zur Heimhilfe, durch ent-
sprechend qualifizierte Mitarbeiter an. Un-
sere diplomierten Pflegefachkräfte besuchen 
die Menschen zu Hause und erheben ihre 
individuellen Bedürfnisse in einem persön-
lichen Gespräch. Auf dieser Basis werden die 
notwendigen Pflege- und Betreuungsmaß-
nahmen geplant durchgeführt.

Was unterscheidet den sozialmedizinischen 
Pflegedienst von anderen Anbietern?
Lautner: Wir haben als erste Organisation in 
Österreich das Austria Gütezeichen für beson-
dere Qualität in der Hauskrankenpflege und 
für das von uns geführte Senioren-/Pflege-
heim „Kamillus“ in Passail bekommen.

Sind die Mobilen Dienste überhaupt leistbar?
Lautner: Ja, aufgrund der sozialen Staffelung,  
die sich nach dem Einkommen orientiert. Au-
ßerdem gibt es Unterstützung von Land, Ge-
meinden und Sozialversicherungstägern.

Auch zu Hause 
immer gut betreut

Anzeige

Die Neue Lebensräume Gmbh bietet Senioren 
auch sozialmedizinische Pflegedienste an.

kontakt:
Neue Lebens-
räume GmbH, 
Tel. (0316) 22 
80 97, E-Mail: 
office@neue-
lebensraeume.
at;
www.neue- 
lebensraeume.
at

Ab September 
2011 gibt 
es eine neue 
Adresse: 
St.-Peter-
Hauptstraße 
208, 8042 
Graz

Neben den 
betreuten 
Wohnhäu-
sern, Tages-
betreuungs-
stätten und 
Generatio-
nenhäusern 
unterstützen 
die Neuen 
Lebensräume 
Menschen 
auch in ihrer 
gewohnten 
Umgebung�
Neue lebensräume
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Das neue Pflegekonzept in der Steiermark hat sich dem Grundsatz 
verschrieben, Senioren länger ein selbständiges Leben zu Hause  
zu ermöglichen. Die Devise lautet „ambulant vor stationär“.

In den kommenden Jahren sollen 
folgende alternative Betreuungs­
formen zu den Pflegeheimen 

ausgebaut und in die Regelfinanzie­
rung eingebunden werden:

Tageszentren/tagesbetreuung
Die Tagesbetreuung ermöglicht älteren, 
hilfsbedürftigen Menschen in entspre­
chenden Einrichtungen tagsüber eine 
sinnvolle Beschäftigung. Leistungen 
wie Aktivierung, Rehabilitation oder 
Steigerung der Lebensqualität – vom 
Kartenspielen bis zur gesunden Bewe­
gung – werden mit geeigneter Infra­
struktur angeboten. Eine besondere 
Rolle spielt dabei die Knüpfung sozialer 
Kontakte, die ein Tageszentrum, in dem 
auch andere ältere Menschen anwe­
send sind, ermöglicht.

betreutes wohnen
„Betreutes Wohnen“ ist ein wichtiges 
Glied in der Versorgungskette für ältere 
Menschen. Es kann Teil der bewussten 
Lebensplanung sein, frühzeitig und vor­
ausschauend eine Teilbetreuung in ei­
nem neuen Lebensumfeld in Anspruch 
zu nehmen. Bisher wurden Menschen 
ab dem 59. Lebensjahr in Wohnprojek­
ten mit Betreuung aufgenommen. Hier 
können sie in einer altersgerechten, 
barrierefreien Wohnung – mit sozial 
gestaffeltem Mietzuschuss – selbst­
ständig und integriert leben. Zudem 
finden sie ein Betreuungsangebot in 
Form eines Grundleistungspaketes vor. 
Grundsätzlich gibt es noch die Möglich­
keit, wenn notwendig, Mobile Dienste 
in Anspruch zu nehmen.

Folgende Verbesserungen werden 
angestrebt:
• Die Sperre, dass „Betreutes Wohnen“ 
nicht an ein Pflegeheim grenzen darf, 
wird aufgehoben. Künftig sollen Syner­
gien mit Pflegeeinrichtungen genützt 
werden. Beispiel: Ein Ehepaar wohnt 

jahrelang im „Betreuten Wohnen“; 
wenn ein Ehepartner ins Pflegeheim 
muss, wirkt sich die Nähe positiv aus, 
denn kurze Wege, mehr sozialer Kon­
takt und gemeinsame Einrichtungen 
wie beispielsweise die Pflegeheimkü­
che können genützt werden.
• Die finanzielle Grundleistung des Lan­
des soll von derzeit 245 Euro auf  277 
Euro angehoben werden.
• Die Klientenbeiträge (Kostenanteil) 
zum Grundservice werden sozial nach 
Einkommen gestaffelt.

mobile dienste
Die Mobile Pflege ist ein wesentlicher 
Faktor für den möglichst langen Ver­
bleib in der häuslichen Umgebung. 
Trotz Sparbudget werden die Mobilen 
Dienste ausgebaut: Land Steiermark 
und Wohnsitzgemeinden stellen 
gemäß Sozialhilfegesetz und Förder­
richtlinien jährlich entsprechende 
Fördermittel bereit. Fünf mobile Pflege­
dienste (Caritas, Hilfswerk Steiermark, 
Verein Sozialmedizinischer Pflege­
dienst, Rotes Kreuz und Volkshilfe) 
unterstützen pflegende Angehörige bei 
der Bewältigung der Pflegetätigkeit zu 
Hause. 

private pflegeplätze
In der Steiermark stehen neben den 
Pflegeheimen bei 94 privaten Pflege­
platzanbietern insgesamt 307 Betten 
zur Verfügung. Pro privatem Anbieter 
können ab August 2011 bis zu sechs 
(bisher vier) nicht haushaltsver­
bandsangehörige Personen gepflegt 
werden. Diese Art von Pflegeplätzen 
spielt vor allem in der Süd- und Ost­
steiermark eine Rolle. Die Betreiber 
müssen um eine Bewilligung ansu­
chen, den Nachweis einer Ausbildung 
zum Fachsozialbetreuer erbringen und 
werden wie Pflegeheime regelmäßig 
kontrolliert.

      Daheim statt Heim

Der Wunsch vieler  Senioren: 
so lange wie möglich daheim 
zu wohnen                        � corbis
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TAGESBETREUUNG

ÖffnungSzeITen können 
je nach Anbieter variieren. 
Üblicherweise wochentags 
zwischen 8 und 17 Uhr. Oft 
wird auch ein Fahrdienst 
zur und von der Tagesbe­
treuung organisiert.

KOSTen sind sozial gestaf­
felt und richten sich nach 
Pension, Pflegestufe und 
Anwesenheitszeit.

InfORMATIOnen auf www.
pflege.steiermark.at und 
Tel. 0800/20 10 10 sowie 
bei Gemeinden und 
Betreuungsunternehmen.

D er Partner verstorben, die Kinder 
am Arbeitsplatz und die Enkel in der 
Schule. Da ist das Alleinsein vorpro­

grammiert. In Puch bei Weiz versucht man, 
ältere Menschen aktiv ins Gemeinschafts­
leben zu integrieren. Mit einer Tagesbetreu­
ungsstätte, die gemeinsam mit dem Grazer 
Betreuungsunternehmen „Neue Lebensräu­
me“ verwirklicht wurde. 
 „Ich freue mich die ganze Woche auf diesen 
Tag in der Betreuung“, erzählt uns Cilli Zöh­
rer. Nicht, dass die rüstige Dame körperlich 
dazu nicht in der Lage wäre, „ich mag halt 
einfach niemanden besuchen gehen. Aber 
hier gehe ich sehr gern her“. Das Kartenspiel 

hat es ihr angetan, und in der Tagesbetreu­
ung findet sie immer Mitspieler. Wobei 
das Angebot weit über Kartentippeln und 
das Stillen der Grundbedürfnisse hinaus­
reicht. „Wir singen und kochen, machen 
Gedächtnistraining, basteln, und manchmal 
plaudern wir einfach über alles Mögliche“, 
erzählt Betreuerin Elfriede Schweiger. Sie 
wird von ihrer Kollegin und ehrenamtlichen 
Helfern unterstützt. Die Gemeinde hilft 
finanziell. Bürgermeisterin Gerlinde Schnei­
der: „Wir wollen unsere Senioren nicht 
abschieben, sondern mit jungen Menschen 
zusammenbringen. Deshalb ist im gleichen 
Haus auch die Kinderkrippe untergebracht.“ 

Erfüllte Tage 
in Betreuung
Eines der größten Probleme älterer Menschen ist die Vereinsamung. 
Tagesbetreuungseinrichtungen sind ein wirksames Mittel dagegen.

Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr
Frühstück, Mittagessen und Jause inklusive.
Wir holen Sie ab und bringen Sie nach Hause.

senioren-tageszentrum solidar.

tagsüber bestens betreut

Informationen unter:
Senioren-Tageszentrum Solidar
Bethlehemgasse 6, 8020 Graz
Tel.: 0316/720672
E-Mail: tageszentrum-graz@stmk.volkshilfe.at
www.stmk.volkshilfe.at

Kartenspielen 
und Lachen 
gehören zum 
Alltag in den 
Tagesbetreu-
ungsstätten  
KANIZAJ (3)

Oft reicht schon die gemeinsame Jause für einen schönen Tag

(ANZEIGE)
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Immer für 
sich, aber 
nie allein

BETREUTES WOHNEN

AnBInDunG an Gesund-
heits- und Sozialdienste, 
behindertengerechte 
Ausstattung und Akti-
vierungsangebote sind 
Pflicht. Ebenso Notruftele-
fon und Betreuer.

Kosten�setzen sich aus den 
Tarifen für Miete und Be-
treuung zusammen. Letzte-
rer ist sozial gestaffelt und 
beträgt maximal 245 Euro.

InForMAtIonen�gibt es bei 
den Gemeindeämtern, den 
Wohnheimbetreibern und 
dem Land Steiermark unter 
Tel. 0800/20 10 10.

Selbstständig in Ihrer eigenen Wohnung
leben und dennoch auf Sicherheit und
Gemeinschaft nicht verzichten müssen.

Information & Vormerkungen
0316/8073 8400

Neu ab Herbst 2011
Betreutes Wohnen in Graz
Messequartier, Bezirk Jakomini

www.stmk.volkshilfe.at

Auszeichnung des Lande
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Es ist höchste Zeit, ein großes 
Missverständnis aus der Welt zu 
schaffen: Betreutes Wohnen hat 
sehr wenig mit Krankheit und Pflege, 
ganz viel aber mit einem Leben in 
geselliger und freundschaftlicher 
Atmosphäre zu tun.

Von außen sieht es aus wie ein 
ganz normales Wohnhaus, das Ge-
bäude der Kirschallee in Kaindorf 

bei  Leibnitz. Und das ist es in Wahrheit 
auch. Das Familienunternehmen mit dem 
idyllischen Namen hat in eine ehemalige 
Tischlerei 18 Wohneinheiten eingebaut. 
Nicht alle sind dem Konzept „Betreutes 
Wohnen“ zuzuordnen, wie Jürgen Brunner, 
Heim leiter bei Kirschallee, erklärt: „Vier 
dieser Wohnungen werden ganz normal 
vermietet, an junge Familien oder Singles. 
Der Kontakt mit jüngeren Menschen – und 
vor allem mit Kindern – trägt auch dazu 
bei, noch mehr Qualität in das Leben der 

Senioren zu bringen.“ 

wohnen�MIt�sICherheIt
Lebensqualität ist sowieso das große Thema 
beim Betreuten Wohnen. Wenn man das 
zweistöckige Gebäude betritt, fällt einem 
nur eines auf: dass eigentlich gar nichts 
auffällt. Stiegenhaus, Lift, ein paar Bilder an 
der Wand. Erst auf den zweiten Blick merkt 
man, dass der Aufzug etwas breiter als nor-
mal ist, der Eingangsbereich ohne Treppen 
gestaltet wurde und es um die Ecke einen 
großen Aufenthaltsraum gibt. In diesem 
treffen sich die Bewohner und ihre Gäste 
jeden Dienstag und Freitag zum gemein-

Im Garten hat jeder das Anrecht 
auf sein eigenes Stück Natur

(ANzEIGE) (ANzEIGE)
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as Leben ist ein
langer, schöner Fluss.

Wir freuen uns auf Sie!

Riesstrasse 41, 8047 Graz
Tel. 0316 / 32 41 66

Fax: 0316 / 32 41 66-910
christophorus@seniorenhaus.at

www.seniorenhaus.at

B
K

K

Betreutes Wohnen

Kennenlern-Service

Kurzaufenthalt

samen Frühstück, das natürlich von allen 
gemeinsam zubereitet wird. Kaum einer der 
16 Bewohner lässt sich diese Gelegenheit 
zum gemeinschaftlichen Schlemmen und 
Lachen entgehen. 

Auch sonst passiert viel gemeinsam 
inner- und außerhalb dieses Hauses: „Wir 
unternehmen Ausflüge, machen Senioren-
gymnastik, besuchen den Kindergarten im 
Ort, gehen zusammen in die Kirche, und im 
Frühjahr hat es den Kirschallee-Marathon 
gegeben. Hier musste eine vorgegebe Strec-
ke von etwa einem Kilometer in einem Mo-
nat so oft wie möglich absolviert werden. 
Die Siegerin kam auf 65 Touren“, erzählt 
Hausbetreuerin Christa Schantl-Weichen-
berger. Ihr Job ist es, den Bewohnern bei den 
täglichen Herausforderungen des Alltags zu 
helfen. Angefangen vom bestellten Weckruf 
über Behördengänge bis zur Hilfestellung 
im Umgang mit neuen Medien oder als An-

sprechperson für die Angehörigen ist sie die 
„gute Seele“ des Hauses. Sie sieht sich nicht 
so sehr als Pflegerin, sondern vielmehr als 
Managerin und Animateurin, denn wer hier 
wohnt, ist weder krank noch pflegebedürf-
tig im engeren Sinn. 

Das bestätigen auch Emma und Johann 
Vollmann aus Kaindorf. Sie wohnten in ei-
ner kleinen Wohnung ganz in der Nähe, bis 
ein Unfall Emma Vollmann das Stiegenstei-
gen unmöglich machte. Nun leben beide 
völlig selbstständig in diesem Haus, das 
barrierefrei und rollstuhlgerecht ist. „Hier 
ist es wesentlich angenehmer als in unse-
rer alten Wohnung. Das Gebäude ist neu, 
man muss keine Stiegen steigen, wir haben 
ein Stück Garten und auf unserer großen 
Terrasse Platz für unsere Blumen“, erzählen 
das Paar. Das Allerwichtigste für sie – und 
auch alle anderen Bewohner dieses Hauses 
– aber ist: „Hier ist man nicht allein.“ 

Das Wichtigste ist die 
Geselligkeit und das 
Aufeinander-Schauen

Reichlich Platz für das gemein-
same Hobby bietet die Terrasse

Liebevolle Be-
treuung und 
soziale Kon-
takte sind die 
großen Stärken 
solcher Einrich-
tungen�
Kanizaj (4)

(Anzeige)
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Rundum gut
betReut

• Mobile Dienste
• Betreutes Wohnen
• Tagesbetreuung
• Generationenhäuser
• und mehr

Informieren Sie sich

0316/22 80 97
office@neue-lebensraeume.at
www.neue-lebensraeume.at

SIE BRAUCHEN HILFE UND PFLEGE
ZU HAUSE? WIR BERATEN
SIE GERNE:

www.st.roteskreuz.at

Hauskrankenpflege,
Pflegehilfe & Heimhilfe

l

l Besuchs- & Begleitdienste

l Individuelle Beratung
pflegender Angehöriger

l Qualitätssicherung
24-Stunden-Betreuung

l Seniorentageszentren/cafes

050 144 5 - 10200z

Pflegemobil Hilfe daheim.

Tel. 0316 / 81 31 81

w
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■ Hilfe & Pflege daheim
■ Notruftelefon ■ Menüservice

Zwei Mal 
wöchentlich 
kommt die 
Mobile Pflege 
zu Familie 
Edelsbrunner�  
HOFFMANN (3)

Margit Kahr und 
Michaela Konrad  

bei den Haushofer-
Schwestern Resi und 

Mitzi (von links)

Im 
vertrauten 
Umfeld ...

D as hab ich der Mutter versprochen. Ich 
gebe das Reserl nicht weg.“ Maria Haus-
hofer (75) aus Markt Hartmannsdorf 

lebt mit ihrer jüngeren Schwester Resi (67), von 
klein auf behindert, und weiß die Vorzüge der 
Mobilen Pflege sehr zu schätzen: „Ich hätte sie 

INTERESSE. Wenden Sie sich an direkt an die Anbieter. Welche 
Organisation für Ihre Region zuständig ist, erfahren Sie bei je-
dem Gemeindeamt oder auf www.gesundheit.steiermark.at.

MOBILE PFLEGEDIENSTE. Diese werden in der Steiermark flä-
chendeckend durch diplomierte Gesundsheits- und Kranken-
schwestern, Pflege- und Heimhelfer geleistet – von der Hilfe 
beim Aufstehen über Körperpflege, Medikamentengabe, Be-
weglichkeitsförderung, krankenhausersetzende medizinische 
Leistungen (Injektionen, Sondenernährung, Verbandswech-
sel) bis zur Anleitung pflegender Angehöriger. 

KOSTEN. Der Selbstbehalt ist sozial gestaffelt, wird aus dem 
Einkommen bzw. dem Einkommen des Partners berechnet 
und hängt davon ab, welcher Dienst zum Einsatz kommt und 
ob man Pflegegeld bezieht. Die ungedeckten Kosten tragen 
Land und Gemeinde. Alle Anbieter haben dieselbe Tarifliste.

HeimHILFE. Mehr Infos dazu siehe Seite 15.

Hilfe  
auf vier 
Rädern

... sorgt die Hauskrankenpflege für die optimale 
Betreuung und Unterstützung. Unterwegs mit 
dem Mobilen Pflegedienst. 

(Anzeige)

(Anzeige) (Anzeige)
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auf jeden
berg in jedes tal.

Tel.: 0316/8960
E-Mail: office.sozialzentren@stmk.volkshilfe.at

www.stmk.volkshilfe.at

Hauskrankenpflege Pflegehilfe Heimhilfe
Essen Zuhause Notruftelefon

nach ihrem Schlaganfall vor sieben Jahren 
aus dem Krankenhaus nicht heimbekom-
men, wenn es die Hauskrankenpflege nicht 
gäbe.“ Seit 31 Jahren leben die Schwestern 
auf einem idyllischen kleinen Bauernhof 
und werden nun dreimal täglich von der 
Mobilen Pflege des Hilfswerks betreut.

meHR Als bloss PFleGe
Der Mobile-Pflege-Stützpunkt in Markt 
Hartmannsdorf, der 20 Mitarbeiter und 
90 bis 100 Klienten zählt, existiert bereits 
seit 22 Jahren. Vor 19 Jahren, „nach den 
Kindern“, ist Leiterin Margit Kahr zur Haus-
krankenpflege gekommen. „Unser rotes 
Auto kennt schon jeder. Und es gibt so viele 
Häuser im Ort, in denen ich schon drin war.“ 
Und: „Eine gewisse Lebenserfahrung gehört 
zum Job, da muss man eine g’standene 

Schwester sein. Es ist nicht nur die Pflege, 
sondern das Drumherum, die Betreuung, 
die zählt. Da gibt es keinen Von-bis-Dienst“, 
erzählt Kahr im Auto auf dem Weg zum 
nächsten Klienten: Bei Familie Edelsbrunner 
hat sich mit der – spät gestellten – Diagno-
se Kopftuberkulose und Gehirnhautent-
zündung vor Jahren das Leben schlagartig 
geändert. Alois Edelsbrunner (57) wird nach 
monatelangem Klinikaufenthalt von seiner 
Gattin zu Hause umsorgt und gepflegt. 
zwei Mal wöchentlich kommt die Mobile 
Pflege, zum Baden. Den Rest bewältigen die 
Edelsbrunners gemeinsam. „Mein Mann 
musste alles von neuem lernen, kann oft vor 
Schmerzen nicht lange im Rollstuhl sitzen.“ 
Ein Leben, das man sich gar nicht vorstellen 
kann – aber dennoch ungebrochener Wille 
und ein Lichtblick: Er ist zu Hause.

DIE ANBIETER

CARitAs. 8054 Graz, Kärnt-
ner Straße 427; Tel. 0316/ 
90 85 01-170; mobile-dien-
ste.caritas-steiermark.at

HilFsWeRK. 8055 Graz, 
Herrgottwiesgasse 149; Tel. 
0316/81 31 81-4010; www.
hilfswerk-steiermark.at

Rotes KReUZ. 8010 Graz, 
Merangasse 26; Tel. 050 
1445 10200; st.roteskreuz.at

smP – soZiAlmediZini-
sCHeR PFleGedienst. 8010 
Graz, Leechgasse 30; 
Tel. 0316/81 73 00; 
www.smp-hkp.at

VolKsHilFe. 8010 Graz, 
Albrechtgasse 7/II; Tel. 
0316/ 89 60 34; www.stmk.
volkshilfe.at oder 
www.zuhausepflegen.at

meHR inFos. Pflege- und 
Sozialtelefon 0800 201010; 
Sanitätsdirektion der Lan-
desregierung, Tel. 0316/877 
3522; Sozialamt der Stadt 
Graz, Tel. 0316/872-6420 
oder 6406

bRosCHÜRe. „Mobile Pflege- 
und Betreuungsdienste“ 
unter Tel. 0316/877-3524

(ANzEIGE) (ANzEIGE)
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Hilfe ist da und nah
Pflegebedürftige und pflegende Angehörige wissen oft wenig Bescheid 
über die Entlastungsmöglichkeiten, die es vor Ort gibt, über finanzielle 
Leistungen, die ihnen zustehen oder wie sie zu den Angeboten kommen. 

??

www.pflegen.at

Was ist Pflegemediation?
JUDITH JAINDL: Mit unserer 
Erfahrung aus der Pflege, 
kombiniert mit dem Hand-
werkszeug der Mediation, 
planen wir für die jede Fa-
milie individuell die Pflege 
nach der Krankenhausent-
lassung: Wer kann sich an 
der Pflege beteiligen, wie 
viel Hilfe will die Familie, 
welche finanzielle Möglich-
keiten gibt es, wie schaut 
die räumliche Situation aus, 
und so weiter.

Was sind die häufigsten 
Überlegungsfehler?
JAINDL: Dass sich die Fami-
lien verschätzen, wenn es 
um das Ausmaß und die Be-
lastung der Pflege geht. 

Was sind die größten 
Ängs te, wenn ein Angehöri-
ger zum Pflegefall wird?
JAINDL: Zum einen, wie 
wird es mit meinem An-
gehörigen gesundheitlich 
weitergehen. Zum anderen, 
wie stark verändert sich 
mein Leben. Bin ich jetzt 
nur mehr verpflichtet und 
muss alles, was mir wichtig, 
war, abhaken? Da kann Me-
diation wirklich helfen.

Judith Jaindl, Pflegemedia-
torin am LKH Hartberg KK

EXPERTIN

1
62

7
3

8
4
5

Unterstützung bei der Haushaltsführung.
Die Leistungen der Heimhilfe zur Un-

terstützung in der Haushaltsführung 
werden von den Trägern der Mobilen 
Diens te (siehe Seite 15) angeboten. 
Weitere Informationen: Amt der Steier-
märkischen Landesregierung, FA 8B Ge-
sundheitswesen, (Tel. 0316/877 3522) 

Wenn das Einkaufen oder Kochen zum 
Problem wird: „Essen auf Rädern“. 

Die zuständige Wohnsitzgemeinde 
weiß um die Anbieter in der Region. 

Rasche Hilfe per Telefonnotruf.
Notruftelefone werden über die Anbie-

ter der Mobilen Dienste (siehe Seite 15), 
dem Österreichischen Roten Kreuz  unter 
Tel. 0800 222 144 oder dem LifeCall Haus-
notruf unter Tel. 03133/6111-0 angeboten

Besuch und Begleitung für Eigen-
ständigkeit und gegen Einsamkeit.

Der Besuchs- und Begleitdienst betreut 
Menschen, die wenig Ansprache haben 
und begleitet sie bei verschiedenen Erledi-
gungen außerhalb der Wohnung (z. B. Arzt, 
Frisör, Friedhof, Bank etc.). Er wird meist 
von der Gemeinde oder Pfarre angeboten. 
Informationen auch über das Österreichi-
sche Rote Kreuz, Tel. 050 1445-10201

Mit vergünstigten Fahrten 
wieder mobil.

Wer aufgrund seiner Beeinträchtigung 
nicht in der Lage ist, öffentliche Verkehrsmit-
tel zu benützen, dem stehen in manchen Ge-
meinden und in der Stadt Graz vergünstigte 
Fahrten- und Taxidiens te zur Verfügung. 
Informationen bei den Gemeindeämtern 

und dem Sozialamt der Stadt Graz, SeniorIn-
nenbüro, Tel. 0316/ 872 6391

Verreisen trotz Einschränkungen.
Für Personen, die aufgrund einer 

körperlichen Beeinträchtigung nicht 
allein wegfahren können, haben diverse 
Reiseanbieter betreute Seniorenreisen mit 
entsprechenden Begleitpersonen im 
Programm. 
Informationen: Pflege- und Sozialtele-
fon 0800 201010; Pensionistenverband 
Landesorganisation Steiermark, Tel. 
0316/712601; Steirischer Seniorenbund 
Tel. 0316/822 130-20

Unterstützung bei psychischen Leiden.
Altersbedingte psychische Erkrankun-

gen wirken sich massiv auf das Wohl-
befinden der Betroffenen und ihrer (pfle-
genden) Angehörigen aus. Rechtzeitige 
Diagnose kann heilen oder zumindest den 
negativen Verlauf bremsen. 
Informationen: Geronto Psychiatrisches 
Zentrum, Tel. 0316/890035 oder Sozial-
psychiatrische Assistenz für ältere Men-
schen, Tel. 0316/ 676076

Wenn pflegende Angehörige 
selbst Hilfe brauchen.

Wer vorübergehend bei der Betreuung 
eines Familienmitglieds Unterstützung 
benötigt, weil er selbst ins Krankenhaus 
muss, kann Familienhilfe beantragen. Fa-
milienhelfer übernehmen für diese Zeit die 
Betreuung und Versorgung des Haushalts. 
Informationen: Caritas der Diözese Graz 
Seckau, Tel. 0316/ 8015-418. 
Informationen zur finanziellen Unterstüt-
zung: Pflege- u. Sozialtelefon 0800 201010 

??

??
??

??

??

??

??

(ANZEIGE)
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…wir, die Gemeinden des Bezirkes Liezen,
mit mehr als 360 Beschäftigten, unseren
BewohnerInnen in unseren Pflege- und
Betreuungseinrichtungen:

Lassing

Irdning

Schladming

Trieben (mit Wachkomastation)

Bad Aussee

Gröbming (mit Tagesbetreuung,
Betreutem Wohnen und einem
Dementenbereich)

Öblarn

Den Mitmenschen Raum geben...

Weitere Infos unter 03612 21260Sozialhilfeverband Liezen, Fronleichnamsweg 4/2/1, 8940 Liezen
Tel: 03612 21260, Fax: 03612 21259, E-Mail: office@shv-liezen.at

FINANZIELLES

BRUTTOHONORAR der 
24-Stunden-Betreuungs-
kraft: 60 bis 65 Euro pro Tag. 

FAHRTKOSTEN werden se-
parat verrechnet. 

KOST UND LOGIS müssen 
als Sachleistung zur Verfü-
gung gestellt werden. 

VERMITTLUNG. Es können 
einmalig Vermittlungskos-
ten und/oder ein Monats-
beitrag für laufende Quali-
tätssicherung eingehoben 
werden.

FÖRDERUNG: monatlich 
275 Euro bzw. 550 Euro für 
zwei Betreuungskräfte. 

Rund um die Uhr betreut
Die 24-Stunden-Betreuung ermöglicht 

intensiv betreuungsbedürftigen Per-
sonen, im eigenen Zuhause zu bleiben. 
Meist wechseln sich zwei – jeweils im Haus 
lebende – Betreuungspersonen im Zwei-
Wochen-Rhythmus ab. Die Abwicklung 
der 24-Stunden-Betreuung erfolgt über 
das Bundessozialamt und wird mit dem 

Land abgerechnet. Ein Anspruch kann ab 
Pflegestufe 3 geltend gemacht werden. Ein 
entsprechendes Betreuungs- bzw. Dienst-
verhältnis kann mit einem Angehörigen, 
einer Person eines gemeinnützigen An-
bieters (Caritas, Hilfswerk, Volkshilfe) oder 
selbstständigen Betreuungskräften einge-
gangen werden.

So lange wie 
gewünscht in 
gewohnter 
Umgebung alt 
werden 
BINDER

(ANZEIGE)
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„�Mein Reich,  
solange �
ich lebe“
Leben im Pflegeheim:  ein großer Schritt, 
begleitet von Ängsten und Vorbehalten.  
Ein Lokalaugenschein, der Mut macht.  

Neunzig Jahre, das will ich schaffen. 
Ob ich das erreiche, weiß ich nicht. 
Gestern hat es nicht danach aus-

gesehen, aber heute geht‘s schon wieder 
besser.“ Agnes Marbler ist 86 und lebt seit 
knapp drei Jahren im Pflegeheim der Volks-
hilfe in Wagna. „Das ist mein Reich, solange 
ich lebe“, sagt die  gebürtige Wagnaerin. 
Wobei: „Im Taufstein steht Segeberg, aber 
dort steht ja auch die falsche Uhrzeit. Ist 
eh egal.“ Ihren Humor hat Agnes Marbler 
nie verloren, trotz einiger Schicksalsschlä-
ge, die für viele wohl kaum zu bewältigen 
gewesen wären. „Humor ist, wenn man 
trotzdem lacht. Das stand damals, im Krieg, 
in meinem Spind.“ Es ist präsent, als wäre 
es gestern gewesen. Und dennoch: „Ich lebe 

in der Gegenwart. Was kommt, das kommt. 
Und wenn was Neues kommt, dann mache 
ich auch mit“, sagt Agnes Marbler. So auch 
den Umzug ins Pflegeheim, nur wenige Me-
ter von ihrem Haus entfernt. „Früher habe 
ich gedacht, ich werde in meinem Haus alt. 
Aber jetzt bin ich da daheim, ganz und gar.“ 

SENIORENBETREUERIN ALS BINDEGLIED
Und da ist Agnes Marbler sichtlich nicht die 
Einzige. Eine ungeahnt positive Stimmung 
durchzieht das ganze Haus, in dem neben 
55 anderen auch Seniorenbetreuerin Ingrid 
Resch beschäftigt ist, quasi als „Bindeglied 
zu unseren derzeit 69 Bewohnern“, wie 
Heimleitung Dr. Julie Melzer es bezeich-
net. Außerdem sind etliche ehrenamtliche 

in planung: DER PFLEGEHEIMARZT
Vielfach müssen Heimbewohner mangels 
Alternativen oder ohne konkrete Aussicht 
auf Besserung oder Heilung belastende 
Krankentransporte ins Spital auf sich neh-
men. Daher versucht man (bei Aufrechter-

haltung der freien Arztwahl) nach Alternati-
ven eines „Pflegeheimarzt-Modells“, in dem 
der Pflegeheimarzt so weit wie möglich 
die medizinische Betreuung im Pflegeheim 
übernimmt und dem Patienten einen Trans-
port ins Spital ersparen kann.

IMMER
erstklassig betreut sein in

den Pflegeeinrichtungen der KräuterGarten
Gruppe

Minze - Verbena - Kamille - Melisse - Wegwarte - Viola

Informationen unter: www.kraeuter-garten.at

INFO-HOTLINE 0664 48 67 934

DIE Marke für

ERSTKLASSIGE PFLEGE
in der Steiermark

Seniorenbetreuerin Ingrid 
Resch, Leiterin Julie Melzer (v.l.)

Natur pur: der Kräutergarten

(Anzeige)
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Mitarbeiter immer wieder im Einsatz – oft 
auch ehemalige Angehörige. Dabei wird auf 
jeden alten Menschen individuell eingegan-
gen. „Es ist sehr schön, wenn die Leute dann 
sagen: ,Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin 
ich da daheim.‘ Man muss die Menschen im 
Alter das sein lassen, was sie auch vorher 
waren. Wer nie gern Karten gespielt hat, 
wird es auch jetzt nicht tun“, so Melzer und 
Resch. Neben dem Kartenspielen wird hier 
auch gemeinsam gesungen, gekocht, Aus-
flüge werden veranstaltet – und wer will, 
macht mit. Der neue, großzügig angelegte 
Garten inklusive Kräuterspirale, Rundbank, 

Hasengehege, Rosenbogen und Laube lässt 
die Natur spüren.

Die Tür im Pflegeheim Wagna ist dabei 
stets offen – es gibt keine Besuchszeiten, im 
Gegenteil: „Die Leute sind hier immer gern 
gesehen.“ Der Ruf vom „komischen Geruch“, 
dem „Narrenkast’l schau’n“, der Pflegehei-
men sehr oft noch anhaftet, ist zumindest 
hier nicht mehr zeitgemäß. Beim Mittages-
sen im Pflegeheim deutet Heimleiterin Julie 
Melzer auf ein älteres Paar, das einträchtig 
nebeneinander bei Tisch sitzt: „Sie haben 
sich hier kennen gelernt. Eine Liebesge-
schichte im Alter. Es ist nie zu spät.“

FAKTEN�

KOSTeN. Pflegeheim-Kosten 
bestehen aus Hotel- (bei 
vom Land anerkannten Hei-
men rund 60 Euro pro Tag) 
und Pflegekomponente. Je 
höher die Pflegestufe, desto 
höher ist das Pflegegeld, 
das ans Pflegeheim geht. 

heimSUChe.  Am besten, 
man schnuppert: Wo fühle 
ich mich wohl? Wie gehen 
Pflegende mit Pfleglingen 
um? Wie ist die Infrastruk-
tur? 

SpeZiAliSieRUNgeN. 
Generell nimmt jedes Heim 
jeden Bewohner auf - aus-
genommen spezielle Krank-
heitsfälle. 

ZimmeR. Bis 2013 müssen 
alle Heime ihr Angebot in 
Ein- und zweibettzimmer 
umgestaltet haben.

SeNiOReNhANDBUCh DeR 
STADT gRAZ. Mit allen Infos 
zu Pflegeheimen und weite-
ren Betreuungsformen, zu 
bestellen unter Tel. 0316/ 
872 - 6391.

www.meinpflegeplatz.at

„Kriegen wir dann auch ein Foto?“
Nostalgische, liebevoll gestaltete ...

... Elemente erinnern an früher

„Ich lebe in 
der Gegen-
wart. Was 
kommt, das 
kommt“: 
Agnes 
Marbler (86)  
HOFFMANN (7)

(ANzEIGE)
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 Pflege-Regress neu: 
Ab 1. August müssen Kinder und Eltern von Pfleheimgepatienten je nach 
ihrem Nettoeinkommen Regress zahlen. Aber auch (Ex-)Ehepartner werden 
zur Kasse gebeten: in Höhe des Unterhalts. Die wichtigste Fragen und 
Antworten zum Pflege-Regress neu und drei Rechenbeispiele, die zeigen, 
welche Kosten auf Regresspflichtige zukommen.

Wie wird das Einkommen berechnet?
Das	monatliche	nettoeinkommen	wird	

mit	14	(	wegen	Urlaubs-	und	Weihnachts-
geld)	multipliziert	und	durch	12	dividiert.	

Wie wird der Regress berechnet?
in	der	Tabelle	rechts	unten	finden	sie	

die	spalte,	die	ihrem	nettoeinkommen	
entspricht.	rechts	daneben	steht	der	
Prozentsatz,	den	sie	bezahlen,	wenn	sie	
„eltern“	(spalte	3)	bzw.	wenn	sie	„Kind“	
(spalte	4)	sind.	

Gibt es Einkommen, das man von der 
Bemessungsgrundlage abziehen kann?

Pflegegeld	gilt	nicht	als	einkommen.	
Ausnahme:	wenn	je	mand	zu	Hause	pflegt	
und	keiner	Arbeit	nachgeht.	

Welcher Betrag wird bei Selbstständigen 
herangezogen?

grundsätzlich	das	nettoeinkommen	
des	vergangenen	Jahres	laut	einkommens	-
bescheid	dividiert	durch	12.

Müssen Kinder auch zahlen, wenn sie in 
anderen Bundesländern oder im Aus-
land wohnen?

Alle	Kinder,	unabhängig	vom	Wohnort,	
sind	regresspflichtig.	Jedes	Kind	zahlt	die	
von	seinem	einkommen	errechnete	sum-
me.	sollten	dadurch	die	tatsächlichen	Ko-
sten	der	Heimunterbringung	überschritten	
werden,	wird	für	jedes	Kind	der	betrag	
anteilsmäßig	reduziert.	

Müssen Kinder für Geschwister einsprin-
gen, die nicht zahlen können bzw. kein 
Einkommen haben?

nein,	das	übernimmt	die	öffentliche	Hand.

Welches Vermögen des Pflegeheimbe-
wohners wird zur Bezahlung der Kosten 
herangezogen?

Verwertbares	Vermögen	(sparbücher,	
barvermögen,	Auto	etc.)	werden	herange-
zogen.	es	gibt	aber	die	grenze	von	7000	
euro	„an	frei	bleibendem	Vermögen“,	das	
im	eigentum	bleibt.	Aber:	Kurzfristiges	
Verschenken	von	sparbüchern	oder	Häu-
sern	entzieht	dieses	Vermögen	nicht	der	
Deckung	von	Pflegeregress.	es	gilt	eine	
Drei-Jahres-Frist.

Müssen zu Pflegende ihr Eigentum, 
etwa eine Wohnung, verkaufen?

nein,	wenn	ein	Verkauf	nicht	möglich	
oder	unzumutbar	ist.	Vor	allem	muss	auch	
der	ehe-	oder	Lebenspartner	nicht	aus	der	
gemeinsamen	Wohnung	ausziehen.	Der	
sozialhilfeverband	geht	ins	grundbuch	
und	fordert	bei	einem	späteren	Verkauf	
das	geld	ein.		

Wird auch das Vermögen der Eltern, 
Partner und Kinder, Schwiegerkinder 

herangezogen? 
nein,	nur	das	Vermögen	des	Pflegeheimbe-
wohners	selbst.

Der Regress kommt mir zu hoch vor – 
was kann ich tun?

im	Falle	berechtigter	Hoffnung,	dass	
der	Unterhalt	geringer	sein	könnte	als	
der	regress,	kann	eine	gerichtliche	Unter-
haltsfeststellung	beantragt	werden,	
in	deren	Verfahren	Ausgaben	geltend	
gemacht	werden	können,	die	im	regress-
verfahren	durch	die	bezirksverwaltungs-
behörde	nicht	berücksichtigt	werden.	Der	
regress	ist	aber	so	niedrig	angesetzt,	dass		
nur	in	Ausnahmefällen	ein	geringerer	be-
trag	herauskommen	wird.	

Ab wann ist Regress zu zahlen?
Für	neu	in	Pflegeheimen	aufgenom-

mene	Personen	ab	1.	August	2011,	für	
schon	in	Pflegeheimen	befindliche	Perso-
nen	ab	1.	Jänner	2012.

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

WAS IST REGRESS?

REGRESS	bedeutet	teilweise	
rück	forderung	von	Kosten	
für	einen	Pflegeheimplatz,	
die	von	Land	und	gemeinden	
zwischenzeitig	übernommen	
werden,	wenn	der	Kostenauf-
wand	der	Pflege	im	Heim	
höher	ist	als	die	einkünfte	der	
dort	gepflegten	Person.

REGRESSPFLICHT	besteht	nur	
bei	Unterbringung	im	Heim	
und	zivilrechtlicher	Unter-
haltspflicht.	regresspflichtig	
sind	Hilfeempfänger	selbst,	
Kinder	gegenüber	eltern,	el-
tern	gegenüber	Kindern,	ehe-
gatten	und	ev.	Dritte.	nicht	
zur	zahlung	herangezogen	
werden	geschwister,	großel-
tern,	enkel,	schwiegereltern,	
schwiegerkinder.	

DIE HÖHE DES REGRESS für	
eltern	und	Kinder	ist	nach	
einkommen	gestaffelt.	Un-
ter	1500	euro	nettoeinkom-
men	wird	kein	regress	fällig.	

KInDER	haben	bei	einem	
nettoeinkommen	von	1500	
euro	für	die	Heimversorgung	
ihrer	eltern	vier	Prozent	(60	
euro)	zu	leisten.	Der	be	trag	
erhöht	sich	um	ein	hal	bes	
Prozent	je	100	euro	Mehrein-
kommen	bis	maximal		2700	
euro.	Ab	da	gilt	ein	maxima-
ler	betrag	von	zehn	Prozent	
des	nettoeinkommens.

ELTERn	werden	ab	einem	
nettoeinkommen	von	1500	
euro	zu	einer	beitragslei	s-
tung	von	neun	Prozent	bzw.	
135	euro	herangezogen.	Der	
betrag	erhöht	sich	um	ein	
halbes	Prozent	je	100	euro	
Mehreinkommen	bis	maxi-
mal	2700	euro.	Ab	da	gilt	ein	
maximaler	betrag	von	15	
Pro	zent.	

BEI EHEGATTEn	wird	der	
regress	durch	den	Unterhalt	
geregelt.



STEIRISCHER PFLEGEKOMPASS�pflege -regress neu   21

Wer zahlt wie viel?
Rechenbeispiel 1

WITWE: 1000 EURO PENSION  
KEIN NENNENSWERTES EIGENTUM
SOHN: 2400 EURO NETTO 
TOCHTER: ARBEITSLOS

Rechenbeispiel 3
WITWER: 1800 EURO PENSION 
TOCHTER 1: ARBEITSLOS  
TOCHTER 2: 2400 EURO NETTO 
SOHN: 3000 EURO NETTO

Rechenbeispiel 2
WITWER: 1600 EURO PENSION  
EINFAMILIENHAUS
TOCHTER: 1900 EURO NETTO 

Wie viel Regress zahlen die Kinder, wenn die Mutter ins Pflegeheim 
kommt?

Der Pflegeplatz kostet beispielsweise 1800 Euro. Der Kostenbeitrag 
der Mutter beträgt 800 Euro (20 Prozent verbleiben ihr als Ta-
schengeld). Die Tochter ist nicht ersatzpflichtig, da sie kein Einkom-
men (bzw. ein Einkommen unter 1500 Euro) hat.
Der Sohn zahlt einen Regress von 8,5 Prozent, das ergibt 204 Euro.
Dem Land verbleiben Kosten in der Höhe von 796 Euro.

Wie viel Regress zahlen die Kinder, wenn der Witwer ins Pflegeheim 
kommt?

Der Pflegeplatz kostet beispielsweise 1800 Euro. Der Kostenbei-
trag des Witwers beträgt 1440 Euro (20 Prozent verbleiben ihr als 
Taschengeld). Die erste Tochter ist nicht ersatzpflichtig, da sie kein 
Einkommen (bzw. ein Einkommen unter 1500 Euro) hat. Die zwei-
te Tochter zahlt einen Regress von 8,5 Prozent, das ergibt 204 Euro.
Der Sohn zahlt einen Regress von 10 Prozent, das ergibt 300 Euro

Da die Restkosten der Heimunterbringung 360 Euro betragen, 
kommt es bei der Regressberechnung ( 204 plus 300 ergibt 504) zu 
einem Überschuss von 144 Euro.  Somit reduziert sich der Regress 
aliquot bei der zweiten Tochter um 72 Euro ( 204 minus 72 ergibt 
132 Euro), ebenso beim Sohn ( 300 minus 72 ergibt 228 Euro). 

Wie viel Regress zahlt die Tochter, wenn der Vater ins Pflegeheim 
kommt?

Der Pflegeplatz kostet beispielsweise 1800 Euro. Der Kostenbei-
trag des Vaters beträgt 1280 Euro (20 Prozent verbleiben ihm als 
Taschengeld). Die Tochter zahlt einen Regress von 6 Prozent, das 
ergibt 114 Euro.
Dem Land verbleiben Kosten in der Höhe von 406 Euro.
Der Sozialhilfeverband besichert sich im Grundbuch, sodass z.B. 
im Falle einer Veräußerung oder im Erbfall Mittel an die Sozialhilfe 
rückfließen können.

>>geriatrische
Kurzzeitpflege

>> Langzeitpflege
>>Übergangs-

pflege

>>psychiatrische
Pflege und
Betreuung

>>psychiatrische
Pflege und
Betreuung

>>psychiatrische
Pflege

>>geriatrische
Kurzzeitpflege

>> Langzeitpflege

Eckertstraße 98
A-8020 Graz

Tel.: 0316/58 66 01

Kirchbergstraße 1
A-8044 Graz

Tel.: 0316/39 19 89

Grazerstraße 74
A-8430 Neutillmitsch
Tel.: 03452/83325

Margarethengasse 2
A-8570 Voitsberg
Tel.: 03142/20993

MARGARETHENHOF
V O I T S B E R G
EIN UNTERNEHMEN DER SANLAS HOLDING GMBH

www.sanlas.at

  Nettoeinkommen	                   Regresspflicht 
             in Euro	         in % v. Nettoeinkommen
von	 bis	 jedes Elternteils	 jedes Kindes

1500	 1599,99	 9,00	 4,00	
1600	 1699,99	 9,50	 4,50	
1700	 1799,99	 10,00	 5,00	
1800	 1899,99	 10,50	 5,50	
1900	 1999,99	 11,00	 6,00	
2000	 2099,99	 11,50 	 6,50	
2100	 2199,99	 12,00	 7,00	
2200	 2299,99	 12,50	 7,50	
2300	 2399,99	 13,00	 8,00
2400	 2499,99	 13,50	 8,50	
2500	 2599,99	 14,00	 9,00	
2600	 2699,99	 14,50 	 9,50
2700	 –	 15,00	 10,00

Berechnungs-Tabelle

(Anzeige)

corbis (3)
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      Qualität ist die 
Mit einer Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken -
pflege stehen Absolventen vielseitige Karrieremöglichkleiten offen: 
Sonderausbildungen werden bereits als Universitätslehrgänge angeboten. 

An den Schulen für Gesundheits- und 
Krankenpflege des Landes Steier-
mark gehen pro Jahr an die 1000 

Bewerbungen ein. Die besten 600 bis 700 
werden ab dem 16. Lebensjahr für die Aus-
bildung im gehobenen Dienst aufgenom-
men. Das hängt zum einen vom Bedarf ab, 
zum anderen: Es kann nicht jeder pflegen. 
Im Vordergrund steht die Qualität – bei 
Pflege handelt es sich um einen menschlich 
und fachlich fordernden Beruf. Und der hat 
in der jüngsten Zeit an Attraktivität gewon-
nen. Das sieht man auch an den Bewerbern: 
Bereits 50 Prozent sind Maturanten. 

Ein Grund dafür ist sicherlich, dass man 
sich nach der dreijährigen Grundausbildung 
vielseitig weiterentwickeln kann. Sonder-
ausbildungen wie Pflege im OP, Intensiv-
pflege, Anästhesie und Hygiene werden 
mittlerweile als Universitätslehrgänge (zwi-
schen drei und fünf Semester berufsbeglei-

tend) angeboten. Auch im Bildungszentrum 
„Haus der Gesundheit“ gibt es Universi-
tätslehrgänge, zum Beispiel für Lehr- und 
Führungsaufgaben. Weiters werden Univer-
sitätskurse im Rahmen der Weiterbildung, 
etwa wie für Sachverständigentätigkeit 
oder Case-&-Care-Management angeboten 
(siehe Seite 5). 

NEUE ANREIZE FÜR DEN PFEGEBERUF
Im gehobenen Dienst der Gesundheits- und 
Krankenpflege gibt es drei Sparten: die all-
gemeine Gesundheits- und Krankenpflege, 
die Kinder- und Jugendlichenpflege und die 
Psychiatrische Gesundheits- und Kranken-
pflege. Beginnend mit kommendem Herbst 
wird es Schülern ohne Matura während 
der dreijährigen Diplomausbildung mög-
lich sein, kostenfrei die Berufsreifeprüfung 
abzulegen. Damit stehen den Absolventen 
die Türen zum freien Hochschulzugang 

NEU AB HERBST 2011

BERUFSREIFEPRÜFUNG.
Ab Herbst 2011 wird an den 
Schulen für Gesundheits- 
und Krankenpflege des Lan-
des Steiermark parallel zur 
Fachausbildung die Berufs-
reifeprüfung angeboten. 
Durch diese Maßnahmen 
soll die Ausbildung einer-
seits attraktiver und ande-
rerseits den Absolventen 
die Möglichkeit des freien 
Hochschulzuganges gebo-
ten werden. Partnerschu-
len: HLW, Ausbildungszweig 
Sozialmanagement, der 
Caritas der Diözese Graz-
Seckau, HTL Graz-Gösting, 
HBLA Murau, HBLA Leoben.

KOMBINIERTES STUDIUM 
DER PFLEGEWISSENSCHAF-
TEN. Das derzeitige Bache-
lor-Studium der Pflegewis-
senschaften an der MedUNI 
Graz wird ab Herbst 2011 
neu organisiert: Die kom-
binierte Ausbildung führt 
nun zu zwei vollwertigen 
Abschlüssen: dem Diplom 
in der allgemeinen Gesund-
heits- und Krankenpflege 
und dem Bachelor der Pfle-
gewissenschaft. Diese Aus-
bildung findet an der Schule 
für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege 
des Landes Steiermark am 
Univ.- Klinikum Graz und an 
der MedUNI Graz parallel 
statt. Die Berufsmöglich-
keiten sind vielfältig und 
krisensicher, die Nachfrage 
an derart ausgebildeten Ab-
solventen ist im gesamten 
Bundesgebiet gegeben. 

INFORMATIONEN. www.
gesundheitsausbildungen.at

DIPLOMAUSBILDUNG
Das Land Steiermark bietet in sieben Schu-
len für Gesundheits- und Krankenplege 
eine dreijährige Diplomausbildung an. 
Zusätzlich wird auch eine Schule zur Vorbe-
reitung auf die Ausbildung im gehobenen 
Dienst (anstelle der 10. Schulstufe) geführt. 
Für Pflegehelfer gibt es eine verkürzte, 
zweijährige Ausbildung zum Diplom. 
Voraussetzung: zwei Jahre Berufstätigkeit 
in der Pflegehilfe. 
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oberste Maxime
offen. Ebenfalls neu: ab Herbst können 
Maturanten das kombinierte Studium der 
Pflegewissenschaften an der MedUNI Graz 
besuchen.  Die kombinierte Ausbilung führt 
zu zwei vollwertigen Abschlüssen: dem Dip-
lom in der allgemeinen Gesundheits- und 
Krankenpflege und dem Bachelor der Pfle-

gewissenschaften.  Mit der Akademisierung 
des Pflegeberufs eröffnen sich auch mehr 
Möglichkeiten, Führungspositionen einzu-
nehmen. Die Nachfrage nach diplomierten 
Pflegkräften gibt es in allen Bereichen, 
derzeit besonders im Langzeitpflegebereich 
und in der Hauskrankenpflege. 

CHANCEN

GRUNDAUSBILDUNG. Das 
Portfolio der Ausbildungen 
reicht vom Beruf des Pflege-
helfers bis zum gehobenen 
Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege. 

WEITERBILDUNG. Mit der 
jeweiligen Grundausbil-
dung  können verschiedene 
Weiterbildungen ange-
strebt werden, wie Geria-
trische Pflege, Hauskran-
kenpflege, Pflege chronisch 
Kranker, Palliativpflege.

SONDERAUSBILDUNG. 
Für Diplomanten stehen 
Universitätslehrgänge, z. B.  
„Lehr- und Führungsaufga-
ben“, „Intensivpflege“ offen.

Gesundheits-
berufe bieten 
attraktive 
Entwicklungs-
möglichkeiten 
LAND STEIERMARK (2)

Remobilisation –
damit Sie wieder
selbstständig
leben können

Infos in Ihrem LKH

(ANZEIGE)



8462 Gamlitz, Schattengasse 489
Telefon: 03453 / 94-15-80

Nierathberg 182
8412 Allerheiligen beiWildon
Telefon: 03182 / 62-618

8261 Sinabelkirchen Kaiserberg 27
Telefon: 03118 / 83-97

8075 Hart bei Graz,
Pachern Hauptstr. 152 d
Telefon: 0316 / 492-820

Über Zuzahlungsmöglichkeiten des Landes und der Sozialhilfeverbände für Langzeitpflege bzw. des Bundes für Kurzzeit– und Urlaubspflege beraten wir Sie gerne.

Wir laden Sie ein, uns bei einem Besuch persönlich kennen zu lernen. Informieren Sie sich vor Ort in einem unserer 4 Häuser über unser vielseitiges Angebot:

Wir gehen neue Wege…
Pflegebedürftig zu sein oder einen Angehörigen zu pflegen, bedeutet
häufig, Entscheidungen zu treffen. Eine dieser Entscheidungen kann
der Einzug in ein Pflegeheim sein.Wenn Pflege und Betreuung zu Hau-
se nicht mehr möglich sind, sollten Sie aktiv die in Frage kommenden
Häuser untereinander vergleichen.

Was bieten die„GepflegtWohnen Häuser“ den Menschen,
die sich uns anvertrauen?

Vergleichen Sie uns mit anderen Häusern:
Wir ?

Mehr Personal, als vorgeschrieben ✔
Gratis Physiotherapie im Haus ✔
Gratis Ergotherapie im Haus ✔
Über 90% Einzelzimmer ✔
Frisch zubereitetes Essen ✔
Umfangreiches Betreuungsprogramm ✔
Wohnambiente auf 4-Stern-Niveau ✔
Neuester Baustandard ✔

Die Kombination aus kompetenten
MitarbeiterInnen und moderner
EDV-Technologie sichert u.a. den

hohen Pflegestandard in
unseren Häusern.

Unser frisch zubereitetes Essen
trägt sowohl zumWohlbefinden,
wie auch zur Gesundheit unserer

BewohnerInnen bei.

Durch unser Aktivierungs– und
Betreuungsprogrammwird die
körperliche und geistige Aktivität,
die Kommunikation und die
Selbstbestimmung gefördert.

Unsere MitarbeiterInnen
beraten Sie gerne über
Zuzahlungsmöglichkeiten
durch SHV, Land oder den
Bund.

Unsere Physiotherapeutinnen
befassen sich mit der Erhaltung und
Wiederherstellung der Bewegungs-
fähigkeit unserer BewohnerInnen.

Eigene Ergotherapeutinnen
unterstützen unsere Bewohne-

rInnen dabei verlorengegangene
Funktionen und Fähigkeiten

wieder zurückzugewinnen (z.B.
durch Training der Grob– und

Feinmotorik, Bewegungsabläufe,
Körperhaltung etc.).

Der Einsatz von überdurch-
schnittlich viel MitarbeiterInnen
ist eines der Qualitätsgeheim-

nisse unserer Häuser!

(Anzeige)




